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Beschlussvorlage der Verwaltung

Fachgebiet 65
Aktenzeichen:

Freigabedatum:
18.01.2022

Vorlage Nr.: BV/1681/2022

Vorlage für die Sitzung

Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 31.01.2022 öffentlich

Beratungsgegenstand: Abriss der Turnhalle der KGS Flerzheim

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit
Behinderungen:
keine

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:
Die Abbruchmaßnahme ist im Vorgriff auf die Haushaltsgenehmigung erforderlich.
Sie ist Teil des Wiederaufbauplans zur Beseitigung der Hochwasserschäden.

Beschlusscontrolling:
Die Beschlussvorlage der Verwaltung ist nicht für das Beschlusscontrolling vorgesehen.

Erläuterungen:

Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich für den Abbruch der Turnhalle der KGS
Flerzheim aus. Die hierfür notwendigen Mittel belaufen sich auf rd. 117.500,- € netto, (bzw.
139.825,-€ inkl. 19% MwSt.). Da die Maßnahme ein Teil des Wiederaufbauplans ist, werden
die Mittel vorzeitig bereitgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Hochwasserkatastrophe des Tiefs Bernd vom 14.07.2021 hat auch vor Flerzheim nicht
Halt gemacht. Der Swistbach, der offen kanalisiert durch den Ort fließt, ist aus seinem rund
drei Meter tiefen Bett getreten und hat die anliegenden Grundstücke und Gebäude
(Wohnhäuser, Kirche St. Martin, etc.) überschwemmt.
So wurde auch die Turnhalle und die zugehörige Schule betroffen.
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Lageplan der Turnhalle

Kurz vor Überflutung der Turnhalle

Das eigentliche Maß der Zerstörung wurde erst nach Tagen und dem Zurückgehen der
Wassermassen ersichtlich. In der Woche ab dem 19.07.2021 wurden die Gebäude begangen
und hinsichtlich der Beschädigungen geprüft. So wurde in der Turnhalle Flerzheim
festgestellt, dass rd. 20 cmWasser in der Halle gestanden haben müssen. Die nachfolgenden
Bilder zeigen den Zustand nach Abpumpen, Absaugen des Wassers.
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Die Halle ist als total beschädigt. Halle und Nebenräume standen komplett unter Wasser,
dadurch ist

der Schwingboden und dessen Unterkonstruktion defekt,
alle Estriche und Innenputze sind durchfeuchtet,
alle Einbauten (Türen / Tore etc…) defekt,
Die Regenwassermassen (Starkregen) auf den Flachdächern drangen in die in
Dachkonstruktion ein, die Dachfläche ist in Gänze defekt.
Die Regelung der Lüftungsanlage ist ausgefallen.
Die Sanitäranlagen inkl. der Schamwände mit und Kabinen sind defekt,
die Beleuchtungskörper in der Halle waren mit Wasser gefüllt,
die Abhangdecken sind durchfeuchtet.

Nachfolgend aufgeführte Sanierungen werden erforderlich:

 Dachkonstruktion mit Dachabdichtung und Wärmedämmung

 Abgehängte Decken

 Lichtbänder

 Lüftungsanlage und Elektroanlage

 Beleuchtungsanlagen

 ELA Anlage

 Sporthallenboden, Böden im Regie- und Geräteraum

 Sanitäranlagen mit Armaturen, Zuleitungen und Abläufen

 Wandbeläge wie Innenputz und Fliesen

 Trockenbau- und Trennwände

 Bodenbeläge in den Umkleiden Sanitärräumen und Umkleiden

 etc…

Grundsätzlich ist ein kompletter Abbruch bis auf die Tragkonstruktion der Halle erforderlich.
Übrigbleiben würde ein Rohbau, der anschließend auf Standfestigkeit zu prüfen wäre.
Die Hochwassergefährdung würde jedoch bleiben, da die Halle gleich verortet saniert
werden würde.
Ein gesonderter Schutz vor Überschwemmung müsste zusätzlich geplant und umgesetzt
werden. Der Gebäudebestand an sich wäre nicht vor Überschwemmung geschützt, da an
gleicher Stelle (entkernt) verbleibend. Die Sanierung der Halle ist wegen des großen
Schadenbilds und der ungeschützten Lage unwirtschaftlich.
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Kostenschätzung Neubau:

Die Kosten für einen Neubau an anderer Stelle sind derzeit nur geschätzt und belaufen sich
auf rd. 6.34 Mio. €.
Enthalten ist ein Flächenanteil für eine Mehrzwecknutzung inkl. Ansatz für Grundstücks-
ankauf (rd.2000 m²), Preissteigerung und Unerwartetem, sowie Planungskosten.
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Demgegenüber stehen die geschätzten Sanierungskosten:

Die Kosten beinhalten keine zusätzlichen Flächen für eine Mehrzwecknutzung, sie beziehen
sich auf eine reine Wiederherstellung der Halle.


